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1 Vom Landrat mit Vierfünftelmehr beschlossen. Referendumsfrist unbenützt abgelaufen am $.
2 GS 30.787, SGS 780

$

Umweltschutzgesetz Basel-Landschaft

Änderung vom 20. Februar 20141

GS 2014.$

Der Landrat des Kantons Basel-Landschaft beschliesst:

I.

Das Umweltschutzgesetz Basel-Landschaft vom 27. Februar 1991  wird wie folgt2

geändert:

§ 20 Absätze 2-5

 Die Gemeinden sorgen für die Wiederverwertung der von ihnen gesammelten2

wiederverwertbaren Abfälle. Wenn nötig leistet der Kanton den Gemeinden dabei
Unterstützung.

 Kompostierbare Abfälle sollen möglichst dezentral kompostiert und verwertet3

werden.

 Ist die dezentrale Kompostierung nicht möglich oder nicht sinnvoll, sollen4

kompostierbare Abfälle unter Ausschöpfung ihres Energiepotenzials in zentralen
Anlagen verwertet werden, soweit dies technisch möglich und wirtschaftlich ist.

 Die Gemeinden betreiben, unterstützen oder beteiligen sich an Kompostie-5

rungsanlagen für kompostierbare Abfälle, die weder dezentral kompostiert noch
in zentralen Anlagen unter Ausschöpfung des Energiepotenzials verwertet
werden können.

§ 22 Absätze 2 und 3

Aufgehoben

II.

Keine Fremdänderungen.
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III.

Keine Fremdaufhebungen.

IV.

Der Regierungsrat bestimmt das Inkrafttreten dieser Änderung.

Liestal, 20. Februar 2014 Im Namen des Landrates

die Präsidentin: Hollinger

die 2. Landschreiberin: Mäder
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